
Freiwillige haben in und rund um Dachtmissen achtlos weggeworfenen Müll eingesammelt.Foto: privat

BURGDORF (r/fh). Auch wenn
es nachts noch frostig kalt wird,
kündigt sich tagsüber unver-
kennbar das Frühjahr an. Kürz-
lich fand deshalb zum letzten
Mal für diese Saison das „Win-
ter-Suppenglück“ statt. VonAn-
fangNovemberbis Ende Februar
wurde im DRK-Aktivtreff jeden
Dienstag ein warmer Eintopf
serviert – doch im Mittelpunkt
stand weit mehr als nur das Es-
sen.
Das gemeinsame Angebot

von Seniorenrat Burgdorf, Dia-
konie Hannover-Land, Kirchen-
gemeinden und DRK entwickel-
te sich erneut zu einem belieb-
ten Treffpunkt. Zwischen35und
50 Gäste kamen regelmäßig zu-
sammen, um ingeselliger Runde
zu essen, zu reden und neue

Kontakte zu knüpfen. Beson-
ders erfreulich: Neben vielen
Frauen nahmen zuletzt auch im-
mer mehr Männer teil.
Zubereitet wurden die Eintöp-

fe überwiegend von der Haus-
wirtschaftsklasse der BBS Burg-
dorf – ein gelungenes Beispiel
für gelebten Austausch zwi-
schendenGenerationen. Ehren-
amtliche des DRK-Blutspende-
Teams sorgten zudem für den
Service und übernahmen kurz
vor Weihnachten auch einmal
das Kochen.
Mitglieder des Seniorenrats

und Vertreter der örtlichen Kir-
chengemeinden waren eben-
falls regelmäßig vor Ort, beant-
worteten Fragen, nahmenAnre-
gungen auf und standen für Ge-
spräche bereit.

Frühjahrsputz in Dachtmissen
57 Helfer sammeln Müll ein und finden dabei auch eine Handtasche mit persönlichen Unterlagen
DACHTMISSEN (r/fh). Trotz
grauem Himmel und leichtem
Regen haben sich kürzlich viele
engagierte Helferinnen undHel-
fer am Feuerwehrhaus in Dacht-
missen eingefunden, um ge-
meinsam fürmehr Sauberkeit im
Ort zu sorgen. Der Förderverein
der Ortswehr hatte wieder zum
großen Frühjahrsputz aufgeru-
fen – das hat inzwischen Tradi-
tion.
Ausgerüstet mit Müllsäcken,

Greifzangen und Handschuhen
machten sich 57 Kinder und Er-
wachsene auf den Weg, um
Straßenränder, Büsche undWie-
sen inund rundumDachtmissen
von achtlos entsorgtem Abfall
zu befreien. Dabei kam wieder
einiges zusammen:AmEndedes
Tages türmten sich18 volleMüll-
säcke. Zudem wurden ein Tep-
pich sowie verschiedene Plastik-
teile von Autos eingesammelt.
Für eine kuriose Entdeckung

sorgte eine gefundene Handta-
sche. Neben persönlichen

Unterlagen befand sich darin
auch ein Strafzettel. Die Tasche
wurde im Anschluss ordnungs-
gemäß bei der Polizei abgege-
ben.

Nach getaner Arbeit konnten
sich die Helferinnen und Helfer
bei Getränken und Bratwurst im
Brötchen stärken. Der kleine Im-
biss galt als Dankeschön für den

tatkräftigen Einsatz – und run-
dete eine gelungene Gemein-
schaftsaktion ab, die einmal
mehr den Zusammenhalt im
Dorf unter Beweis stellte.

Tatkräftiger Einsatz
an Dreiecksteichen
Jäger und Landwirte helfen bei der Biotoppflege

RÖDDENSEN. Der Niedersäch-
sische Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz,kurzNLWKN,hatgemein-
sam mit den Jägern im örtlichen
Revier um Unterstützung bei der
Pflege der Dreiecksteiche auf der
Regionswiese in Röddensen ge-
beten. Diese Wiese gehört dem
Land Niedersachsen und unter-
liegt somit der Nutzung und Pfle-
ge des NLWKN. „In der Vergan-
genheit kümmerte sich, in Ab-
sprache mit dem Landesbetrieb,
dieDorfgemeinschaft zusammen
mit den Jagdgenossen um den
Bereich“, erklärt Britta Boden-
stedt, Hegeringleiterin im Hege-
ringBurgdorf.OttoThiele isteiner
der Revierpächter in Röddensen
sowie ehrenamtlich als besonde-
rer Vertreter des Kreisjägermeis-
ter tätig.
ZumAblauf:Umdasvorhande-

ne Biotop deutlich zu verbessern,
hatte sich Thomas Kutter vom

Landesbetrieb zuvor ein Konzept
überlegt, das er der Dorfgemein-
schaft vorgestellt hatte und im
Rahmen einer gemeinschaftli-
chen Aktion umsetzen wollte.
Dies fand deutliche Zustimmung
bei allen Beteiligten. Im Vorfeld
hatte der NLWKN bereits einige
Bäume fällen müssen, damit
mehrLichtundweniger Laubund
Bewuchs an die Gewässer
kommt.
Für die Pflegeaktion am21. Fe-

bruar haben Jagdgenossen aus
Röddensen in Jägerkreisen um
Unterstützung gebeten. Somit
trafen sich mehr als 30 naturver-
bundeneTeilnehmer jedenAlters,
um bei der Umsetzung des Pro-
jekts zu helfen. Darunter Land-
wirte aus Röddensen, die Hege-
ringleiter aus Uetze, Isernhagen
und Burgdorf, viele Mitglieder
aus diesen Hegeringen und
schließlich Thomas Kutter mit ei-
nigen Helfern. Außerdem stellte

die Freiwillige Feuerwehr Röd-
densen noch Tische und Bänke
zur Verfügung.
Innerhalb von rund vier Stun-

den wurde ein großer Teil an
Baumstämmen, Ästen und Laub
aus den Teichen geholt oder vom
Gewässerrand entfernt. Außer-
demwurden einige Löcher in der
Wiese zugeschaufelt. Zum Fazit
teilt Britta Bodenstedt mit: „Trotz
der anstrengenden Arbeit hatten
alle Teilnehmer ihren Spaß, es
wurde viel gelacht und geklönt.
Zum Glück spielte auch das Wet-
ter mit, zwar ohne strahlenden
Sonnenschein, aber zumindest
ohne Dauerregen.“ Thomas Kut-
ter hatte zudem für Getränke,
Bratwurst, belegte Brötchen und
Süßigkeiten gesorgt. Dadurch sei
auch der gesellige Teil an diesem
Tag nicht zu kurz gekommen.
ImHerbst soll esweiterePflege-

arbeiten an den Dreiecksteichen
geben.

Pflegeeinsatz in Röddensen. Foto: Britta Bodenstedt, Otto Thiele

Winter-Suppenglück
geht in die Sommerpause
Von November bis Februar kamen jeden Dienstag 35 bis 50 Gäste zusammen

Das Winter-Suppenglück hat sich zu einem beliebten Treffpunkt
entwickelt. Foto: privat

STADT BURGDORF

Öffentliche Bekanntmachung

Wahlbekanntmachung
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahlen 2026

Am 13. September 2026 sind in der Stadt Burgdorf ein neuer Stadtrat
sowie in den drei Ortsteilen Otze, Ramlingen-Ehlershausen und Schil-
lerslage neue Ortsräte zu wählen.
Für die Wahlen zum Rat der Stadt Burgdorf sowie zu den Ortsräten
der Ortsteile Otze, Ramlingen-Ehlershausen und Schillerslage fordere
ich gemäß § 16 Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG)
möglichst frühzeitig zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf.
I. Wahl zum Rat der Stadt Burgdorf

a. Im Wahlgebiet der Stadt Burgdorf sind gemäß § 46 Absatz 2
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
aufgrund Ratsbeschlusses vom 20.02.2025 34 Mitglieder in den
Rat zu wählen.

b. Das Stadtgebiet der Stadt Burgdorf ist durch Ratsbeschluss
vom 20.11.2025 in einen Wahlbereich eingeteilt.

c. Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe darf gemäß
§ 21 Absatz 4 Satz 2 NKWG bis zu 39 Bewerberinnen oder
Bewerber enthalten. Der Wahlvorschlag einer Einzelperson
(Einzelwahlvorschlag) darf gemäß § 21 Absatz 5 NKWG nur den
Namen einer wählbaren Bewerberin oder eines wählbaren Be-
werbers (Einzelbewerberin oder Einzelbewerber) enthalten.

II. Wahl der Ortsräte
In der Stadt Burgdorf sind in den Ortsteilen Otze, Ramlingen-Eh-
lershausen und Schillerslage jeweils ein Ortsrat zu wählen. Die
folgende Tabelle zeigt die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter
in den Ortsräten sowie die Höchstzahl der Bewerberinnen und
Bewerber je Wahlvorschlag nach § 21 Absatz 4 Satz 2 NKWG i. V.
m. § 91 Absatz 1 Satz 1 NKomVG:
Name des
Ortsteils

Zahl der Vertreterinnen
und Vertreter im Ortsrat

Höchstzahl der zu
benennenden Bewerberin-

nen und Bewerber
Otze 5 10
Ramlingen-
Ehlershau-
sen

7 12

Schillerslage 5 10
III. Wahlvorschläge

Wahlvorschläge für die Wahl des Rates der Stadt Burgdorf sowie
für die Wahl der Ortsräte der Ortsteile Otze, Ramlingen-Ehlers-
hausen und Schillerslage können gemäß § 21 Absatz 1 NKWG
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, von
Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von Einzel-
personen (Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber) eingereicht
werden.
Wahlvorschläge müssen von dem für das Wahlgebiet zuständigen
Parteiorgan, von drei Wahlberechtigten der Wählergruppe oder
von der wahlberechtigten Einzelperson unterzeichnet sein.
Hinsichtlich der Form und des Inhalts der Wahlvorschläge wird auf
die §§ 21 ff. NKWG sowie auf die §§ 31 bis 33 der Niedersächsi-
schen Kommunalwahlordnung (NKWO) verwiesen.
Das Wahlamt der Stadt Burgdorf stellt auf Anforderung die not-
wendigen Vordrucke für das Einreichungsverfahren kostenfrei zur
Verfügung.

IV. Unterstützungsunterschriften
Grundsätzlich muss jeder Wahlvorschlag nach § 21 Absatz 9 bzw.
i. V. m. § 45 q Absatz 2 NKWG
a. für die Wahl des Rates der Stadt Burgdorf von 30 Wahlbe-
rechtigten des Wahlbereiches,

b. für die Ortsräte der Ortsteile Otze und Schillerslage von 10
Wahlberechtigten des jeweiligen Ortsteils

c. für den Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen von 20 Wahlberech-
tigten des Ortsteils

unter Beachtung der Vorschriften der NKWO auf amtlichen Vor-
drucken persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (Unter-
stützungsunterschriften).
Nach § 21 Absatz 10 NKWG und aufgrund der Bekanntmachung
des Niedersächsischen Landeswahlleiters vom 25. Juli 2025 (Nds.
MBl. 2025, Nr. 372) sind in der Stadt Burgdorf folgende Parteien
und Wählergruppen von der Beibringung von Unterstützungs-
unterschriften sowohl für die Wahl des Rates der Stadt Burgdorf
als auch für die Wahl der Ortsräte befreit:
- Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen
(CDU)

- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- Alternative für Deutschland – Niedersachsen (AfD Niedersach-
sen)

- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Grüne)
- Die Linke (Die Linke)
Darüber hinaus sind nach § 21 Absatz 10 NKWG von der Ver-
pflichtung zur Beibringung von Unterstützungsunterschriften
befreit:
- Freie Demokratische Partei
(FDP)

für die Wahl des Rates sowie
für die Ortsratswahlen in den
Orteilen Ramlingen-Ehlers-
hausen und Schillerslage

- WGS FreieBurgdorfer –
Unabhängige Wähler-
gemeinschaft Burgdorf (WGS
FreieBurgdorfer)

für die Wahl des Rates sowie
für die Ortsratswahlen in den
Orteilen Ramlingen-Ehlers-
hausen und Schillerslage

- Unabhängige Wählergemein-
schaft für Otze (UWO)

für die Ortsratswahl im Orts-
teil Otze

- Einzelwahlvorschlag Nolte für die Ortsratswahl im Orts-
teil Ramlingen-Ehlershausen

Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber auf einem Wahlvor-
schlag darf gemäß § 21 Absatz 4 NKWG die unter Abschnitt
I. Buchstabe c und II bei den jeweiligen Wahlen genannten
Höchstzahlen nicht überschreiten. Der Wahlvorschlag von wahl-
berechtigten Einzelpersonen darf nur deren Namen enthalten.

V. Einreichung der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Rates der Stadt Burgdorf
sowie für die Wahlen der Ortsräte sind gemäß § 21 Absatz 2 beim
Gemeindewahlleiter, Wahlamt der Stadt Burgdorf, Spittaplatz 4 in
31303 Burgdorf, möglichst frühzeitig, spätestens jedoch bis zum
20. Juli 2026, 18:00 Uhr (Ausschlussfrist), einzureichen.

VI. Wahlanzeige
Außer den in der vorgenannten Bekanntmachung des Nieder-
sächsischen Landeswahlleiters genannten Parteien CDU, SPD, AfD
Niedersachsen, Grüne und Die Linke können als solche nur dann
Wahlvorschläge einreichen, wenn sie ihre Beteiligung an der Wahl
gemäß § 22 Absatz 1 NKWG bis zum 15. Juni 2026 beim Nieder-
sächsischen Landeswahlleiter, Schiffgraben 12, 30159 Hannover,
angezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigen-
schaft festgestellt hat.

Burgdorf, den 13.03.2026
Der Gemeindewahlleiter
Armin Pollehn

Wahlbekanntmachung
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Bürgermeisterin / des

Bürgermeisters der Stadt Burgdorf am 13. September 2026

Am 13. September 2026 findet gemäß Ratsbeschluss vom 20.11.2025 in der Stadt Burgdorf, zeitgleich zu
den allgemeinen Kommunalwahlen, die Direktwahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters in der Zeit
von 8 bis 18 Uhr statt.

Im Falle einer erforderlichen Stichwahl für die Direktwahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters findet
diese am 27. September 2026 ebenfalls in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

Gemäß § 16 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) i. V. m. §§ 21, 45 a ff NKWG und
den Vorschriften der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO) fordere ich hiermit auf, Wahl-
vorschläge für die Direktwahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeistes möglichst frühzeitig bei der Stadt
Burgdorf, Wahlamt, Spittaplatz 4, 31303 Burgdorf, einzureichen.

I. Wahlgebiet zur Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters in der Stadt Burgdorf
Das Stadtgebiet der Stadt Burgdorf ist durch Ratsbeschluss vom 20.11.2025 in einen Wahlbereich
eingeteilt.

II. Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters
Jeder Wahlvorschlag für die Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters darf nur eine Bewerberin
oder einen Bewerber enthalten, die oder der nach § 80 Absatz 4 Niedersächsisches Kommunalverfas
sungsgesetz (NKomVG) wählbar ist.

III. Wahlvorschläge
Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters können gemäß § 21 Absatz 1
NKWG von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, von Gruppen von Wahlberechtigten
(Wählergruppen) und von Einzelpersonen (Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber) eingereicht
werden.
Wahlvorschläge müssen von dem für das Wahlgebiet zuständigen Parteiorgan, von drei Wahlberech
tigten der Wählergruppe oder von der wahlberechtigten Einzelperson unterzeichnet sein.
Hinsichtlich der Form und des Inhalts der Wahlvorschläge wird auf die §§ 21 ff NKWG und 45 a ff
NKWG sowie auf die Vorschriften der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO) verwiesen.
Das Wahlamt der Stadt Burgdorf stellt auf Anforderung die notwendigen Vordrucke für
das Einreichungsverfahren kostenfrei zur Verfügung.

IV. Unterstützungsunterschriften
Grundsätzlich muss jeder Wahlvorschlag nach § 45 d Absatz 3 NKWG für die Wahl der Bürger-
meisterin / des Bürgermeisters von 170 Wahlberechtigten des Wahlgebietes unter Beachtung der
Vorschriften der NKWO auf amtlichen Vordrucken persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein
(Unterstützungsunterschriften).
Nach § 21 Absatz 10 NKWG und aufgrund der Bekanntmachung des Niedersächsischen Landeswahl
leiters vom 25. Juli 2025 (Nds. MBl. 2025, Nr. 372) sind folgende Parteien und Wählergruppen von
der Beibringung von Unterstützungsunterschriften für die Wahl der Bürgermeisterin / des Bürger-
meisters befreit:
- Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU)
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- Alternative für Deutschland – Niedersachsen (AfD Niedersachsen)
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Grüne)
- Die Linke (Die Linke)
Darüber hinaus sind nach § 21 Absatz 10 NKWG von der Verpflichtung zur Beibringung von Unter
stützungsunterschriften befreit:
- Freie Demokratische Partei (FDP)
- WGS FreieBurgdorfer – Unabhängige Wählergemeinschaft Burgdorf (WGS FreieBurgdorfer)

V. Einreichung der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge für die Wahl zur Bürgermeisterin / zum Bürgermeister sind gemäß § 21 Absatz
2 beim Gemeindewahlleiter, Wahlamt der Stadt Burgdorf, Spittaplatz 4 in 31303 Burgdorf, möglichst
frühzeitig, spätestens jedoch bis zum 20. Juli 2026, 18:00 Uhr (Ausschlussfrist), einzureichen.

VI. Wahlanzeige
Außer den in der vorgenannten Bekanntmachung des Niedersächsischen Landeswahlleiters ge-
nannten Parteien CDU, SPD, AfD Niedersachsen, Grüne und Die Linke können als solche nur dann
Wahlvorschläge einreichen, wenn sie ihre Beteiligung an der Wahl gemäß § 22 Absatz 1 NKWG bis
zum 15. Juni 2026 beim Niedersächsischen Landeswahlleiter, Schiffgraben 12, 30159 Hannover, an
gezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat.

Burgdorf, den 13.03.2026

Der Gemeindewahlleiter
Armin Pollehn
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